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Satzung über die  

öffentliche Abwasser- 
beseitigung des  

Abwasserzweckverban-
des „Oberes Zschopau- 

und Sehmatal”  
 

Abwassersatzung - AbwS 
 
Aufgrund von § 56 Gesetz zur Ord-
nung des Wasserhaushalts (WHG); § 
50 Abs. 1 des Sächsischen Wasserge-
setzes (SächsWG), der §§ 4, 14, 124 
der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO und § 47 
Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 4 
des Sächsischen Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit (Sächs-
KomZG), §§ 2, 9, 17 und 33 des Säch-
sischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) hat die Verbandsver-
sammlung des Abwasserzweckver-
bandes „Oberes Zschopau- und 
Sehmatal” -nachfolgend AZV genannt- 
in der Verbandsversammlung am 
12.11.2025 mit Beschluss VV/12/2025 
nachfolgende Satzung beschlossen: 

 
I. TEIL – ALLGEMEINES 

 
§ 1 Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Der AZV betreibt die Beseitigung 

des in seinem Gebiet anfallenden 
Abwassers nach § 9 Abs. 2 Satz 2 
SächsKAG in Form von zwei öf-
fentlichen Einrichtungen (anlagen-
bezogene Einrichtung): 
 

Einrichtung 1: zentrale Ent-
sorgung des Verbandsgebietes 
des AZV 
 
Die Einrichtung 1 wird aus den 
Verbandsbereichen mit zentraler 
Entsorgung in denen keine Ab-
wasseranschlussbeitragserhe-
bung erfolgte (Annaberg-Buch-
holz ohne Grundstücke mit Bei-
tragserhebung des Ortsteils Gey-
ersdorf, Crottendorf, Geyer, 
Scheibenberg, Schlettau, Sehma-
tal, Königswalde, Tannenberg, 
Thermalbad Wiesenbad ohne 
Ortsteil Thermalbad Wiesenbad) 
und den Verbandsbereichen mit 
zentraler Entsorgung in denen 
ehemals eine Abwasseran-
schlussbeitragserhebung erfolgte 
(Grundstücke mit Beitragserhe-
bung des Ortsteils Geyersdorf, 
Ortsteil Thermalbad Wiesenbad, 
Stadt Jöhstadt) gebildet. 
 
Einrichtung 2: dezentrale Ent-
sorgung der Kleinkläranlagen und 
abflusslosen Gruben von Grund-
stücken im gesamten Verbands-
gebiet. 
 

(2) Als angefallen gilt Abwasser, das  
 

1. über eine private Grundstück-
sentwässerungsanlage in die 
öffentlichen Abwasseranlagen 
gelangt oder 

 
2. in abflusslosen Gruben mit WC-

Anschluss bzw. in abflusslo-
sen Gruben mit Trockenabor-
ten oder Kleinkläranlagen ge-
sammelt wird oder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  zu einer öffentlichen Abwasser-

behandlungsanlage gebracht 
wird. 

 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstel-

lung, Erweiterung oder Änderung 
der öffentlichen Abwasseranlagen 
besteht nicht. Art und Umfang der 
öffentlichen Abwasseranlagen be-
stimmt der AZV. 

 
§ 1a 

Ermächtigung eines Verwaltungs-
helfers 

 
Der AZV ermächtigt die Erzgebirge 
Trinkwasser GmbH (ETW) als Verwal-
tungshelfer mit der Erstellung und dem 
Versand der Gebühren- und Voraus-
leistungsbescheide für die Einleitungs- 
und Grundgebühren sowie den Einzug 
dieser Gebühren einschließlich der 
Mahnung. Widerspruchsverfahren und 
weitergehende Voll-streckungsmaß-
nahmen werden vom AZV durchge-
führt. 

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

 
(1) Abwasser ist das durch häusli-

chen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen 
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Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser und das bei 
Trockenwetter damit zusammen 
abfließende Wasser (Schmutz-
wasser), das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen gesam-
melt abfließende Wasser (Nieder-
schlagswasser) sowie das sons-
tige in öffentliche Abwasseranla-
gen mit Schmutzwasser oder Nie-
derschlagswasser fließende Was-
ser. Als Schmutzwasser gelten 
auch die aus Anlagen zum Behan-
deln, Lagern und Ablagern von 
Abfällen austretenden und gesam-
melten Flüssigkeiten. 

 
(2) Öffentliche Abwasseranlagen ha-

ben den Zweck, das im Zweckver-
bandsgebiet angefallene Abwas-
ser zu sammeln, den Abwasser-
behandlungsanlagen zuzuleiten 
und zu reinigen bzw. das gesam-
melte Abwasser einem Gewässer 
zuzuleiten. 
Öffentliche Abwasseranlagen sind 
insbesondere die öffentlichen Ka-
näle, Regenrückhaltebecken, Re-
genüberlauf- und Regenklärbe-
cken, Abwasserpumpwerke und 
Klärwerke sowie offene und ge-
schlossene Gräben, soweit sie der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung 
dienen. Zu den öffentlichen Ab-
wasseranlagen gehören auch die 
Grundstücksanschlüsse im Be-
reich der öffentlichen Verkehrs- 
und Grünflächen bis zur Grund-
stücksgrenze (Anschlusskanäle 
im Sinne von § 11). 
 

(3) Private Grundstücksentwässe-
rungsanlagen sind alle Anlagen, 
die der Sammlung, Vorbehand-
lung, Prüfung und Ableitung des 
Abwassers bis zur öffentlichen Ab-
wasseranlage dienen. Dazu gehö-
ren insbesondere Leitungen, die 
im Erdreich oder Fundamentbe-
reich verlegt sind und das Abwas-
ser dem Anschlusskanal zuführen 
(Grundleitungen), Hebeanlagen, 
abflusslose Gruben und Kleinklär-
anlagen. 

 
 

II. TEIL – ANSCHLUSS- UND  
BENUTZUNG 

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung 
zum Anschluss und zur Benutzung 
 

(1) Die Eigentümer von Grundstü-
cken, auf denen Abwasser anfällt, 
sind nach näherer Bestimmung 
dieser Satzung berechtigt und ver-
pflichtet, ihre Grundstücke an die 
öffentlichen Abwasseranlagen an-
zuschließen, diese zu benutzen 
und das gesamte auf den Grund-
stücken anfallende Abwasser dem 
AZV im Rahmen des § 50 
SächsWG zu überlassen, soweit 
der AZV zur Abwasserbeseitigung 
verpflichtet ist (Anschluss- und 
Benutzungszwang). Der Erbbau-
berechtigte oder sonst dinglich zur 
baulichen Nutzung des Grund-
stücks Berechtigte tritt an die 
Stelle des Eigentümers. 

 
(2) Die Benutzungs- und Überlas-

sungspflicht nach Abs. 1 trifft auch 
die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung 
berechtigten Personen. 

 
(3) Grundstücke sind, wenn sie mit ei-

ner baulichen Anlage versehen 
werden, anzuschließen, sobald 
die für sie bestimmten öffentlichen 
Abwasseranlagen betriebsfertig 
hergestellt sind. Wird die öffentli-
che Abwasseranlage erst nach Er-
richtung einer baulichen Anlage 
hergestellt, so ist das Grundstück 
innerhalb von sechs Monaten 
nach der betriebsfertigen Herstel-
lung anzuschließen. 

 
(4) Unbebaute Grundstücke sind an-

zuschließen, wenn der Anschluss 
im Interesse der öffentlichen Ge-
sundheitspflege, des Verkehrs 
oder aus anderen Gründen des öf-
fentlichen Wohls geboten ist. 

 
(5) Abwasser, das auf Grundstücken 

anfällt, die nicht an die öffentlichen 
Abwasseranlagen angeschlossen 
sind, hat der nach den Abs. 1 und 
2 Verpflichtete dem AZV oder dem 
von ihm beauftragten Unterneh-
mer zu überlassen (Benutzungs-
zwang). Dies gilt nicht für Nieder-
schlagswasser, soweit dieses auf 
andere Weise ordnungsgemäß 
beseitigt wird. 

 
(6) Bei Grundstücken, die nach dem 

Abwasserbeseitigungskonzept 
des AZV nicht oder noch nicht an 
einen öffentlichen Abwasserkanal 
angeschlossen werden können, 

kann der Grundstückseigentümer 
oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 
Verpflichtete den Anschluss sei-
nes Grundstücks verlangen, wenn 
er den für den Bau des öffentli-
chen Kanals entstehenden Auf-
wand übernimmt und auf Verlan-
gen angemessene Sicherheit leis-
tet. Einzelheiten, insbesondere die 
Frage, wer den Unterhalts- und 
Erneuerungsaufwand trägt, wer-
den durch einen öffentlich-rechtli-
chen Vertrag geregelt. 

 
(7) Bringt ein Grundstückseigentümer 

die auf dem Grundstück anfallen-
den Abwässer, die eine geson-
derte Behandlung in einem öffent-
lichen Klärwerk bedürfen, über ei-
nen privaten Abwasserkanal zu 
diesem Klärwerk, ist eine geson-
derte Vereinbarung zur Kostenbe-
teiligung zu treffen. 

 
(8) Nicht reinigungsbedürftige oder 

gleichwertig vorgereinigte Indust-
rieabwässer unterliegen nicht der 
Berechtigung bzw. der Verpflich-
tung zum Anschluss und zur Be-
nutzung gemäß Absatz 1. Werden 
nicht reinigungsbedürftige oder 
gleichwertig vorgereinigte Indust-
rieabwässer in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen eingeleitet und in 
einem Klärwerk behandelt, wird 
eine gesonderte Vereinbarung zur 
Kostenbeteiligung getroffen. 

 
§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger An-

schluss 
 
(1) Wenn der Anschluss eines Grund-

stücks an die nächstliegende öf-
fentliche Abwasseranlage tech-
nisch unzweckmäßig oder die Ab-
leitung des Abwassers über die-
sen Anschluss für die öffentliche 
Abwasseranlage nachteilig wäre, 
kann der AZV verlangen oder ge-
statten, dass das Grundstück an 
eine andere öffentliche Abwasser-
anlage angeschlossen wird. 

 
(2) Ist die für ein Grundstück be-

stimmte öffentliche Abwasseran-
lage noch nicht erstellt, kann der 
AZV den vorläufigen Anschluss an 
eine andere öffentliche Abwasser-
anlage gestatten oder verlangen. 

 
§ 5 Befreiungen vom Anschluss- 

und Benutzungszwang 
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Von der Verpflichtung zum Anschluss 
an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gung und von der Verpflichtung zur 
Benutzung deren Einrichtungen kön-
nen die nach § 3 Abs. 1, 2 und 5 Ver-
pflichteten auf Antrag insoweit und so-
lange befreit werden, als ihnen der An-
schluss oder die Benutzung wegen ih-
res, die öffentlichen Belange überwie-
genden, privaten Interesses an der ei-
genen Beseitigung des Abwassers 
nicht zugemutet werden kann und die 
Befreiung wasserwirtschaftlich unbe-
denklich ist.  
Die Befreiung vom Anschluss- und Be-
nutzungszwang kann unter Bedingun-
gen und Auflagen erteilt werden. 

 
§ 6 Allgemeine Ausschlüsse 

 
(1) Von der öffentlichen Abwasserbe-

seitigung sind sämtliche Stoffe 
ausgeschlossen, die die Reini-
gungswirkung der Klärwerke, den 
Betrieb der Schlammbehand-
lungsanlagen, die Schlammbesei-
tigung oder die Schlammverwer-
tung beeinträchtigen, das Material 
der öffentlichen Abwasseranlagen 
und/ oder Transportfahrzeuge an-
greifen, ihren Betrieb, ihre Funkti-
onsfähigkeit oder Unterhaltung 
behindern, erschweren oder ge-
fährden können, oder die den in 
öffentlichen Abwasseranlagen ar-
beitenden Personen oder dem 
Vorfluter schaden können. Dies 
gilt auch für Flüssigkeiten, Gase 
und Dämpfe. 

 
(2) Insbesondere sind ausgeschlos-

sen: 
1. Stoffe - auch in zerkleinertem 

Zustand -, die zu Ablagerun-
gen oder Verstopfungen in 
den öffentlichen Abwasseran-
lagen führen können (z. B. 
Kehricht, Schutt, Mist, Sand, 
Küchenabfälle, Asche, Zell-
stoffe, Textilien, Schlachtab-
fälle, Tierkörper, Pansenin-
halt, Schlempe, Trub, Trester, 
hefehaltige Rückstände, 
Schlamm, Haut- und Lederab-
fälle, Glas und Kunststoffe); 

2. feuergefährliche, explosive, 
giftige, fett- oder ölhaltige 
Stoffe (z. B. Benzin, Karbid, 
Phenole, Öle und dergl.), Säu-
ren, Laugen, Salze, Reste von 
Pflanzenschutzmitteln oder 
vergleichbaren Chemikalien, 

Blut, mit Krankheitskeimen be-
haftete Stoffe und radioaktive 
Stoffe; 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus 
Tierhaltungen, Silosickersaft 
und Molke; 

4. faulendes und sonst übelrie-
chendes Abwasser (z. B. 
milchsaure Konzentrate, 
Krautwasser); 

5. Abwasser, das schädliche 
oder belästigende Gase oder 
Dämpfe verbreiten kann; 

6. farbstoffhaltiges Abwasser, 
dessen Entfärbung im Klär-
werk nicht gewährleistet ist; 

7. Abwasser, das einem wasser-
rechtlichen Bescheid nicht 
entspricht; 

8. Abwasser, dessen chemische 
und physikalische Eigenschaf-
ten Werte aufweist, die über 
den allgemeinen Richtwerten 
für die wichtigsten Beschaf-
fenheitskriterien des Merkblat-
tes DWA-M 115 Teil 1 bis 3 
der Deutschen Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwas-
ser und Abfall e. V. (DWA) in 
der jeweils gültigen Fassung 
liegt. 

 
(3) Der AZV kann im Einzelfall weiter-

gehende Anforderungen stellen, 
wenn dies für den Betrieb der öf-
fentlichen Abwasseranlagen erfor-
derlich ist. 

 
(4) Der AZV kann im Einzelfall Aus-

nahmen von den Bestimmungen 
der Abs. 1 bis 3 zulassen, wenn öf-
fentliche Belange nicht entgegen-
stehen, die Versagung der Aus-
nahme im Einzelfall eine unbillige 
Härte bedeuten würde und der An-
tragsteller evtl. entstehende Mehr-
kosten übernimmt. 

 
(5) § 50 Abs. 3 bis 6 SächsWG bleibt 

unberührt. 
 

§ 7 Einleitungsbeschränkungen 
 
(1) Der AZV kann im Einzelfall die 

Einleitung von Abwasser von einer 
Vorbehandlung, Drosselung oder 
Speicherung abhängig machen, 
wenn seine Beschaffenheit oder 
Menge dies insbesondere im Hin-
blick auf den Betrieb der öffentli-
chen Abwasseranlagen oder auf 

sonstige öffentliche Belange erfor-
dert. 

 
(2) Abwasser darf durch den Grund-

stückseigentümer oder den sons-
tigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Ver-
pflichteten nur dann in öffentliche 
Abwasseranlagen, die nicht an ein 
öffentliches Klärwerk angeschlos-
sen sind, eingeleitet werden, wenn 
dieses zuvor ausreichend und 
dem Stand der Technik entspre-
chend behandelt worden ist. Für 
vorhandene Einleitungen kann der 
AZV die Einhaltung von bestimm-
ten Einleitwerten festlegen und für 
die Erfüllung dieser Pflichten be-
stimmte Fristen setzen, um eine 
Begrenzung der kommunalen Ein-
leitwerte nach dem Stand der 
Technik gemäß Satz 1 in den 
durch den AZV festgelegten Zeit-
räumen sicherzustellen. Erfüllt der 
Grundstückseigentümer oder der 
sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 
Verpflichtete die Festlegungen in-
nerhalb der gesetzten Frist nicht, 
kann der AZV ihn von der Einlei-
tung ausschließen. § 31 Abs. 1 
bleibt unberührt. 

 
(3) Die Einleitung von Abwasser, das 

der Beseitigungspflicht nicht un-
terliegt und von sonstigem Wasser 
bedarf der schriftlichen Genehmi-
gung des AZV. 

 
§ 8 Eigenkontrolle und Wartung 

 
(1) Der AZV kann verlangen, dass auf 

Kosten des Grundstückseigentü-
mers oder des sonstigen nach § 3 
Abs. 1 und 2 Verpflichteten Vor-
richtungen zur Messung und Re-
gistrierung der Abflüsse und der 
Beschaffenheit der Abwässer zur 
Bestimmung der Schadstofffracht 
in die private Grundstücksentwäs-
serungsanlage eingebaut oder an 
sonst geeigneter Stelle auf dem 
Grundstück angebracht, betrieben 
und in ordnungsgemäßem Zu-
stand gehalten werden. 

 
(2) Die Eigenkontrolle und Wartung 

einer Kleinkläranlage bzw. einer 
abflusslosen Grube hat den Anfor-
derungen der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Landwirtschaft zu 
den Anforderungen an Kleinklär-
anlagen und abflusslosen Gruben, 
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über deren Eigenkontrolle und 
Wartung sowie deren Überwa-
chung (Kleinkläranlagenverord-
nung) in der jeweils geltenden 
Fassung zu genügen. Danach er-
forderliche Wartungen einer Klein-
kläranlage sind durch den Herstel-
ler oder einen Fachbetrieb (Fach-
kundigen gemäß Bauartzulas-
sung) auszuführen. Das Betriebs-
buch einer Kleinkläranlage bzw. 
einer abflusslosen Grube ist nach 
deren endgültiger Stilllegung bis 
zum Ende des 5. folgenden Kalen-
derjahres aufzubewahren. Im 
Falle eines Rechtsstreits ist das 
Betriebsbuch bis zum Ablauf eines 
Jahres nach dessen rechtskräfti-
gem Abschluss aufzubewahren. 

 
(3) Der AZV kann – soweit Abs. 2 

nicht zur Anwendung kommt – in 
entsprechender Anwendung der 
Vorschriften der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Landwirtschaft 
über Art und Häufigkeit der Eigen-
kontrolle von Abwasseranlagen 
und Abwassereinleitungen (Ei-
genkontrollverordnung) in der je-
weils geltenden Fassung auch 
verlangen, dass eine Person be-
stimmt wird, die für die Bedienung 
der Anlage und für die Führung 
des Betriebstagebuchs verant-
wortlich ist. Das Betriebstagebuch 
ist mindestens fünf Jahre lang, 
vom Datum der letzten Eintragung 
oder des letzten Beleges an ge-
rechnet, aufzubewahren und dem 
AZV auf Verlangen vorzulegen. Im 
Falle eines Rechtsstreits ist das 
Betriebstagebuch bis zum Ablauf 
eines Jahres nach dessen rechts-
kräftigem Abschluss aufzubewah-
ren. 

 
§ 9 Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Der AZV kann vom Grundstücks-

eigentümer oder von den sonsti-
gen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten 
oder von den sonst zur Nutzung ei-
nes Grundstücks oder einer Woh-
nung berechtigten Personen Aus-
kunft über die Art und Menge des 
eingeleiteten oder einzuleitenden 
Abwassers verlangen. Bevor erst-
malig Abwasser eingeleitet wird 
oder wenn Art und Menge des ein-
geleiteten Abwassers nachhaltig 
geändert werden, ist dem AZV auf 

Verlangen nachzuweisen, dass 
das Abwasser keine Stoffe enthält, 
die unter das Verbot des § 6 Abs. 
1 und 2 fallen. 

 
(2) Der AZV kann bei Bedarf Abwas-

seruntersuchungen vornehmen. 
Er bestimmt, in welchen Abstän-
den die Proben zu entnehmen 
sind, durch wen die Proben zu ent-
nehmen sind und wer sie unter-
sucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 
18 Abs. 2 entsprechend. 

 
(3) Die Kosten einer Abwasserunter-

suchung trägt der Grundstücksei-
gentümer oder sonstige nach § 3 
Abs. 1 Verpflichtete, wenn  

 
1. die Ermittlungen ergeben, 

dass Vorschriften oder aufer-
legte Verpflichtungen nicht er-
füllt worden sind oder 
 

2. wegen der besonderen Ver-
hältnisse eine ständige Über-
wachung geboten ist. 

 
(4) Wenn bei einer Untersuchung des 

Abwassers Mängel festgestellt 
werden, hat der Grundstücksei-
gentümer oder der sonstige nach 
§ 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete 
diese unverzüglich zu beseitigen.  

 
§ 10 Grundstücksbenutzung 

 
Die Grundstückseigentümer und sons-
tige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete sind 
im Rahmen der Vorschrift der § 93 
WHG, § 95 SächsWG verpflichtet, für 
Zwecke der öffentlichen Abwasserbe-
seitigung das Verlegen von Kanälen 
einschließlich Zubehör zur Ab- und 
Fortleitung gegen Entschädigung zu 
dulden. Sie haben insbesondere den 
Anschluss anderer Grundstücke an die 
Anschlusskanäle zu ihren Grundstü-
cken zu dulden. 
 
 

III. Teil – ANSCHLUSSKANÄLE 
UND PRIVATE GRUNDSTÜCKS-
ENTWÄSSERUNGSANLAGEN 

 
§ 11 Anschlusskanäle 

 
(1) Anschlusskanäle (§ 2 Abs. 2 Satz 

3) werden vom AZV hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, 
abgetrennt und beseitigt. 

(2) Art, Zahl und Lage der Anschluss-
kanäle sowie deren Änderung 
werden nach Anhörung des 
Grundstückseigentümers oder 
sonstiger nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichteter und unter Wahrung ih-
rer berechtigten Interessen vom 
AZV bestimmt. 

 
(3) Der AZV stellt die für den erstma-

ligen Anschluss eines Grund-
stücks notwendigen Anschlusska-
näle bereit. Jedes Grundstück er-
hält mindestens einen Anschluss-
kanal. Werden Grundstücke im 
Trennsystem entwässert, gelten 
die Schmutzwasser- und Regen-
wasseranschlusskanäle als ein 
Anschlusskanal im Sinne des Sat-
zes 2.  

 
(4) In besonders begründeten Fällen 

(insbesondere bei Sammelgara-
gen, Reihenhäusern, Grundstück-
steilung nach Verlegung des An-
schlusskanals) kann der AZV den 
Anschluss mehrerer Grundstücke 
über einen gemeinsamen An-
schlusskanal vorschreiben oder 
auf Antrag zulassen. 

 
(5) Die Kosten der für den erstmali-

gen Anschluss eines Grundstücks 
notwendigen Anschlusskanäle 
(Abs. 3 und 4) sind durch die Ab-
wassergebühr nach § 25 und § 26 
abgegolten.  

 
§ 12 Sonstige Anschlüsse, Auf-

wandsersatz 
 
(1) Der AZV kann auf Antrag des 

Grundstückseigentümers oder 
sonstiger nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichteten weitere sowie vorläu-
fige oder vorübergehende An-
schlusskanäle herstellen. Als wei-
tere Anschlusskanäle gelten bei 
den auch Anschlusskanäle für 
Grundstücke, die nach Entstehen 
der erstmaligen Beitragspflicht 
neu gebildet wurden.  

 
(2) Den tatsächlich entstandenen Auf-

wand für die Herstellung, Unter-
haltung, Erneuerung, Verände-
rung und Beseitigung der in Abs. 1 
genannten Anschlusskanäle trägt 
derjenige, der im Zeitpunkt der 
Herstellung des Anschlusskanals, 
im Übrigen im Zeitpunkt der Been-
digung der Maßnahme 
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Grundstückseigentümer oder 
sonstiger nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichteter ist, soweit die Herstel-
lung oder die Maßnahmen von 
ihm zu vertreten sind oder ihm 
dadurch Vorteile zuwachsen.  

 
(3) Der Anspruch auf Ersatz des Auf-

wandes entsteht mit der Herstel-
lung des Anschlusskanals, im Üb-
rigen mit der Beendigung der 
Maßnahme. 

 
(4) Der Aufwandsersatz wird einen 

Monat nach Bekanntgabe des Ab-
gabenbescheides fällig. 

 
§ 13 Genehmigungen 

 
(1) Der schriftlichen Genehmigung 

des AZV bedürfen: 
 

1. die Herstellung der privaten 
Grundstücksentwässerungs-
anlagen, deren Anschluss so-
wie deren Änderung; 
 

2. die Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlagen sowie die 
Änderung der Benutzung. 

 
Bei vorübergehenden oder vorläu-
figen Anschlüssen wird die Ge-
nehmigung widerruflich oder be-
fristet ausgesprochen. 
 

(2) Einem unmittelbaren Anschluss 
steht der mittelbare Anschluss 
(z.B. über bestehende private 
Grundstücksentwässerungsanla-
gen) gleich. 
 

(3) Für die den Anträgen beizufügen-
den Unterlagen gelten die Vor-
schriften des § 1 der Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeri-
ums des Innern zur Durchführung 
der Sächsischen Bauordnung 
(SächsBO-DurchführVO) in der je-
weils geltenden Fassung sinnge-
mäß. Die zur Anfertigung der 
Pläne erforderlichen Angaben 
(Höhenlage des Kanals, Lage der 
Anschlussstelle und Höhenfest-
punkte) sind beim AZV einzuho-
len. 

 
§ 14 Regeln der Technik für  

private Grundstücksent- 
wässerungsanlagen 

 

(1) Die privaten Grundstücksentwäs-
serungsanlagen (§ 2 Abs. 3) sind 
nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik herzustel-
len und zu betreiben. Allgemein 
anerkannte Regeln der Technik 
sind insbesondere die techni-
schen Bestimmungen für den Bau, 
den Betrieb und die Unterhaltung 
von Abwasseranlagen. 

 
(2) Der AZV ist berechtigt, weitere 

technische Anforderungen an den 
Grundstücksanschluss und an-
dere Anlagenteile sowie den Be-
trieb der privaten Grundstücksent-
wässerungsanlagen festzulegen, 
soweit dies aus Gründen der si-
cheren und störungsfreien Entsor-
gung, insbesondere im Hinblick 
auf die Erfordernisse der öffentli-
chen Abwasserbeseitigungsein-
richtung notwendig ist. Diese wer-
den im Genehmigungsbescheid 
zur Abwassereinleitung festge-
legt. 

 
§ 15 Herstellung, Änderung und 

Unterhaltung der privaten Grund-
stücksentwässerungsanlagen 

 
(1) Die privaten Grundstücksentwäs-

serungsanlagen (§ 2 Abs. 3) sind 
vom Grundstückseigentümer oder 
dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 
Verpflichteten auf seine Kosten 
herzustellen, zu unterhalten und 
nach Bedarf gründlich zu reinigen. 

 
(2) Der AZV ist im technisch erforder-

lichen Umfang befugt, mit dem 
Bau der Anschlusskanäle einen 
Teil der privaten Grundstücksent-
wässerungsanlagen, einschließ-
lich der Prüf-, Kontroll- und Über-
gabeschächte mit den gemäß § 8 
Abs. 1 erforderlichen Messein-
richtungen, herzustellen und zu 
erneuern. Der Aufwand ist dem 
AZV vom Grundstückseigentü-
mer oder dem sonstigen nach § 3 
Abs. 1 Verpflichteten zu ersetzen. 
§ 12 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer oder 

der sonstige nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichtete hat die Verbindung der 
privaten Grundstücksentwässe-
rungsanlagen mit den öffentlichen 
Abwasseranlagen im 

Einvernehmen mit dem AZV her-
zustellen. Grundleitungen sind in 
der Regel mit mindestens 150 mm 
Nennweite auszuführen. Der 
letzte Schacht mit Reinigungsrohr 
ist so nahe wie technisch möglich 
an die öffentliche Abwasseranlage 
zu setzen; er muss stets zugäng-
lich und bis auf Rückstauebene (§ 
17) wasserdicht ausgeführt sein. 
In den nach dem Trennverfahren 
entwässerten Gebieten darf das 
auf dem Grundstück anfallende 
Niederschlags- und sonstige Was-
ser nur in den öffentlichen Nieder-
schlagswasserkanal und das auf 
dem Grundstück anfallende 
Schmutzwasser nur in den öffent-
lichen Schmutzwasserkanal ein-
geleitet werden. 

 
(4) Bestehende private Grundstück-

sentwässerungsanlagen sind vom 
Grundstückseigentümer oder dem 
sonstigen nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichteten auf seine Kosten zu än-
dern, wenn Menge oder Art des 
Abwassers dies notwendig ma-
chen. 

 
(5) Änderungen an einer privaten 

Grundstücksentwässerungsan-
lage, die infolge einer nicht vom 
Grundstückseigentümer oder dem 
sonstigen nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichteten zu vertretenden Ände-
rung der öffentlichen Abwasseran-
lagen notwendig werden, führt der 
AZV auf seine Kosten aus, sofern 
nichts anderes bestimmt ist. Dies 
gilt nicht, wenn die Änderung oder 
Stilllegung der privaten Grund-
stücksentwässerungsanlagen 
dem erstmaligen leitungsgebun-
denen Anschluss an die öffentli-
che Abwasseranlage dient oder 
für Grundstücke, die einen erst-
maligen Anschluss an die zentrale 
Abwasserentsorgung erhalten. 

 
(6) Wird eine private Grundstücksent-

wässerungsanlage - auch vo-
rübergehend - außer Betrieb ge-
setzt, so kann der AZV den An-
schlusskanal verschließen oder 
beseitigen. Der Aufwand ist vom 
Grundstückseigentümer oder dem 
sonstigen nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 
3 und 4 gelten entsprechend. Der 
AZV kann die Ausführung der in 
Satz 1 genannten Maßnahmen 
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auf den Grundstückseigentümer 
oder den sonstigen nach § 3 Abs. 
1 Verpflichteten übertragen. 

 
(7) Stillgelegte private Kleinkläranla-

gen und private abflusslose Gru-
ben (§ 19 Abs. 9) sind nach Ent-
leerung und Reinigung mit geeig-
netem Material zu verfüllen oder 
zu Reinigungsschächten umzu-
bauen oder zu beseitigen. Der 
Umbau zu Speichern für die 
Sammlung von Niederschlags-
wasser kann vom AZV auf Antrag 
des Grundstückseigentümers 
oder des sonstigen nach § 3 Abs. 
1 Verpflichteten zugelassen wer-
den. Dem Antrag sind Nachweise 
der vollständigen Entleerung und 
ordnungsgemäßen Reinigung bei-
zufügen.  

 
§ 16 Abscheider, Hebeanlagen, 
Pumpen, Zerkleinerungsgeräte, 

Toiletten mit Wasserspülung 
 
(1) Auf Grundstücken, auf denen 

Fette, Leichtflüssigkeiten wie Ben-
zin und Benzol sowie Öle oder 
Ölrückstände in das Abwasser ge-
langen können, sind Vorrichtun-
gen zur Abscheidung dieser Stoffe 
aus dem Abwasser (Abscheider 
mit dazugehörigen Schlammfän-
gen) einzubauen, zu betreiben, zu 
unterhalten und zu erneuern. Die 
Abscheider mit den dazugehöri-
gen Schlammfängen sind vom 
Grundstückseigentümer oder den 
sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 
Verpflichteten in regelmäßigen 
Zeitabständen, darüber hinaus bei 
besonderem Bedarf zu leeren und 
zu reinigen. Bei schuldhafter 
Säumnis ist er dem AZV schaden-
ersatzpflichtig. Für die Beseitigung 
der anfallenden Stoffe gelten die 
Vorschriften über die Abfallentsor-
gung. 

 
(2) Der AZV kann vom Grundstücks-

eigentümer oder dem sonstigen 
nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten im 
Einzelfall den Einbau und den Be-
trieb einer Abwasserhebeanlage 
verlangen, wenn dies für die Ablei-
tung des Abwassers notwendig 
ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen 
bei Grundstücken, die an Abwas-
serdruckleitungen angeschlossen 
werden. Die Kosten hierfür trägt 
der Grundstückseigentümer oder 

der sonstige nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichtete. 

 
(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchen-

abfälle, Müll, Papier und derglei-
chen sowie Handtuchspender mit 
Spülvorrichtung dürfen nicht an 
private Grundstücksentwässe-
rungsanlagen angeschlossen 
werden. 

 
(4) Auf Grundstücken, die an die öf-

fentliche Abwasserbeseitigung mit 
Abwasserreinigung durch ein öf-
fentliches Klärwerk angeschlos-
sen sind, sind in Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen nur Toiletten 
mit Wasserspülung zulässig. 

 
(5) § 14 gilt entsprechend. 
 

§ 17 Sicherung gegen Rückstau 
 
Abwasseraufnahmeeinrichtungen der 
privaten Grundstücksentwässerungs-
anlagen, z.B. Toiletten mit Wasserspü-
lung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spü-
len, Waschbecken und dergleichen, 
die tiefer als die Straßenoberfläche an 
der Anschlussstelle der Grundstück-
sentwässerung (Rückstauebene) lie-
gen, müssen vom Grundstückseigen-
tümer oder dem sonstigen nach § 3 
Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten 
gegen Rückstau gesichert werden. Im 
Übrigen hat der Grundstückseigentü-
mer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 
Verpflichtete für rückstaufreien Abfluss 
des Abwassers zu sorgen. § 15 Abs. 5 
gilt entsprechend. 

 
§ 18 Abnahme und Prüfung der pri-
vaten Grundstücksentwässerungs-

anlagen, Zutrittsrecht 
 
(1) Die private Grundstücksentwäs-

serungsanlage darf erst nach Ab-
nahme durch den AZV in Betrieb 
genommen werden. Die Abnahme 
der privaten Grundstücksentwäs-
serungsanlage befreit den Bau-
herrn, den Planverfasser, den 
Bauleiter und den ausführenden 
Unternehmer nicht von ihrer Ver-
antwortlichkeit für die vorschrifts-
mäßige und fehlerfreie Ausfüh-
rung der Arbeiten. 

 
(2) Der AZV ist berechtigt, die priva-

ten Grundstücksentwässerungs-
anlagen zu prüfen. Den mit der 
Überwachung der Anlagen 

beauftragten Personen ist zu allen 
Teilen der privaten Grundstück-
sentwässerungsanlagen Zutritt zu 
gewähren. Sie dürfen Wohnungen 
nur mit Einwilligung des Berechtig-
ten, Betriebs- und Geschäfts-
räume ohne Einwilligung nur in 
den Zeiten betreten, in denen sie 
normalerweise für die jeweilige 
geschäftliche oder betriebliche 
Nutzung offen stehen. Grund-
stückseigentümer und die sonsti-
gen nach § 3 Abs. 1 und 2 Ver-
pflichteten sind verpflichtet, die Er-
mittlungen und Prüfungen nach 
den Sätzen 1 und 2 zu dulden und 
dabei Hilfe zu leisten. Sie haben 
den zur Prüfung des Abwassers 
notwendigen Einblick in die Be-
triebsvorgänge zu gewähren und 
die sonst erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

 
(3) Werden bei der Prüfung der priva-

ten Grundstücksentwässerungs-
anlagen Mängel festgestellt, hat 
sie der Grundstückseigentümer 
oder die sonstigen nach § 3 Abs. 
1 Verpflichteten unverzüglich auf 
eigene Kosten zu beseitigen. 

 
(4) Durch Vornahme der Prüfung von 

Grundstücksentwässerungsanla-
gen sowie durch deren Anschluss 
an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage übernimmt der AZV 
keine Haftung für Mängel an der 
Grundstücksentwässerungsan-
lage. 

 
§ 19 Private Kleinkläranlagen und 

private abflusslose Gruben 
 

(1) Die Entsorgung des Schlammes 
aus privaten Kleinkläranlagen mit 
biologischer Reinigungsstufe und 
des Inhaltes abflussloser Gruben 
erfolgt bedarfsgerecht, für alle an-
deren Anlagen und in den Fällen 
des Abs. 3 Satz 4 erfolgt sie regel-
mäßig oder nach Bedarf. 

 
(2) Die bedarfsgerechte oder regel-

mäßige Entsorgung erfolgt zu dem 
vom AZV für jede Kleinkläranlage 
und abflusslose Grube unter Be-
rücksichtigung der Herstellerhin-
weise, der DIN 4261 Teil 1 in der 
jeweils geltenden Ausgabe bzw. 
der DIN EN 12566 Teil 1 in der je-
weils geltenden Ausgabe, sowie 
den Bestimmungen der 
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung festgelegten Zeitpunkt 
oder mindestens in den in der was-
serrechtlichen Entscheidung fest-
gelegten Abständen. Die DIN und 
DIN EN-Normen sind im Beuth 
Verlag GmbH, Berlin, erschienen 
und beim Deutschen Patent- und 
Markenamt in München archivmä-
ßig gesichert niedergelegt. 

 
(3) Voraussetzung für eine bedarfsge-

rechte Fäkalschlammentsorgung 
ist, dass der Grundstückseigentü-
mer oder der sonstige nach § 3 
Abs. 1 und 2 Verpflichtete regel-
mäßig eine fachgerechte 
Schlammspiegelmessung durch-
führen lässt und dem AZV den et-
waigen Bedarf für eine Entleerung 
unverzüglich anzeigt. Erfolgt an-
lässlich der Wartung einer Klein-
kläranlage eine Schlammspiegel-
messung, so ist das Messprotokoll 
dem AZV unverzüglich zuzusen-
den; Abs. 8 a) bleibt unberührt. Die 
Anzeige hat für abflusslose Gru-
ben spätestens dann zu erfolgen, 
wenn diese bis auf 50 cm unter Zu-
lauf angefüllt sind. Wird keine 
Schlammspiegelmessung durch-
geführt oder werden die Ergeb-
nisse der Messungen nicht recht-
zeitig nach Satz 1 bis 3 dem AZV 
mitgeteilt, so erfolgt eine regelmä-
ßige Entsorgung. 

 
(4) Der AZV kann die unter Abs. 1 fal-

lenden Abwasseranlagen auch 
zwischen den nach Abs. 1 und 2 
festgelegten Terminen und ohne 
Anzeige nach Abs. 3 entsorgen, 
wenn aus Gründen der Wasser-
wirtschaft ein sofortiges Leeren er-
forderlich ist. 

 
(5) Der Grundstückseigentümer oder 

der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 
Verpflichtete ist dafür verantwort-
lich, dass die unter Abs. 1 fallen-
den Abwasseranlagen jederzeit 
zum Zwecke des Abfahrens des 
Abwassers zugänglich sind und 
sich der Zugang in einem ver-
kehrssicheren Zustand befindet. 

 
(6) Zur Entsorgung und zur Überwa-

chung der Abwasseranlagen nach 
Abs. 7 und 8 ist den Beauftragten 
des AZV ungehindert Zutritt zu al-
len Teilen der privaten 

Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Gruben zu gewähren.  

(7) Die Überwachung der Eigenkon-
trolle und Wartung der privaten 
Kleinkläranlagen und privaten ab-
flusslosen Gruben erfolgt auf 
Grundlage der Kleinkläranla-
genverordnung. Durch den AZV 
festgestellte und gegenüber dem 
Grundstückseigentümer oder dem 
sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 
Verpflichteten beanstandete Män-
gel sind von diesem innerhalb der 
gesetzten Frist zu beheben; der 
AZV ist hierüber unverzüglich 
schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

 
(8) Die Überwachung der Eigenkon-

trolle im Sinne des Abs. 7 Satz 1 
wird wie folgt durchgeführt: 
 
a) Der Grundstückseigentümer 

bzw. der nach § 3 Abs. 1 und 
2 Verpflichtete hat dem AZV 
bei Kleinkläranlagen, für die 
die Wartung durch den Her-
steller oder einen Fachbetrieb 
vorgeschrieben ist, den War-
tungsvertrag und die War-
tungsprotokolle auf Verlan-
gen, mindestens jedoch alle 
drei Jahre vorzulegen. 

 
b) Bei sonstigen Kleinkläranla-

gen und abflusslosen Gruben 
erfolgt die Überwachung 
durch Einsichtnahme in das 
Betriebsbuch und Sichtkon-
trolle der Anlage anlässlich 
der Fäkalschlammabfuhr oder 
Entleerung der abflusslosen 
Gruben. 

 
c) Der AZV behält sich vor, Sicht-

kontrollen der Anlagen nach 
Buchst. a) und b) durchzufüh-
ren. 

 
(9) Kleinkläranlagen, abflusslose Gru-

ben und deren Nebeneinrichtun-
gen sind unverzüglich außer Be-
trieb zu setzen, sobald das Grund-
stück an ein öffentliches Klärwerk 
angeschlossen ist. Den Aufwand 
für die Stilllegung trägt der Grund-
stückseigentümer oder der sons-
tige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete. 

 
(10) Der AZV kann in begründeten Ein-

zelfällen den Entsorgungsrhyth-
mus von Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben auf Antrag 

anderweitig festlegen, sofern das 
öffentliche Wohl damit nicht beein-
trächtigt wird. 

 
(11) § 18 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 
 

IV. TEIL– ABWASSERGEBÜHREN 
 

§ 20 Erhebungsgrundsatz 
 
(1) Der AZV erhebt für die Benutzung 

der öffentlichen Abwasseranlagen 
Abwassergebühren. 

 
(2) Für die Bereithaltung der Abwas-

seranlagen und die Einleitung 
oder Verbringung des Abwassers 
in die Abwasseranlage erhebt der 
AZV Abwassergebühren für die 
zentrale Entsorgung als Grundge-
bühr (§ 26) und als Einleitungsge-
bühr (§ 25 Nr. 1 und 2). 

 
(3) Für die Bereithaltung der Abwas-

seranlagen und die Einleitung 
oder Verbringung des Abwassers 
zu den öffentlichen Abwasseran-
lagen erhebt der AZV Abwasser-
entsorgungsgebühren für die de-
zentrale Entsorgung bezüglich 
der Entnahme von Abwasser (Fä-
kalabwasser), das aus abflusslo-
sen Gruben mit WC-Anschluss 
entnommen wird (§ 25 Nr. 3) und 
für Abwasser (Fäkalschlamm), 
das aus abflusslosen Gruben mit 
Trockenaborten und Kleinkläran-
lagen entnommen wird (§ 25 Nr. 
4). 

 
§ 21 Gebührenschuldner 

 
(1) Schuldner der Abwassergebühr ist 

der Grundstückseigentümer. Der 
Erbbauberechtigte oder der sonst 
dinglich zur baulichen Nutzung 
Berechtigte ist anstelle des Grund-
stückseigentümers Gebühren-
schuldner.  
Ist kein dinglich Berechtigter leis-
tungsfähig, ist Gebührenschuldner 
auch der Besitzer des Grund-
stücks. 
Ist der Aufenthaltsort des Grund-
stückseigentümers, des Erbbau-
berechtigten oder des sonst ding-
lich zur baulichen Nutzung Be-
rechtigten nicht ermittelbar, kann 
der Zweckverband die Personen 
als Schuldner der Abwasserge-
bühr heranziehen, die Abwasser 
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unmittelbar vom Grundstück in 
Anlagen des Zweckverbandes 
eingeleitet haben. 

 
(2) Gebührenschuldner für die Ab-

wassergebühr nach § 22 Abs. 4 ist 
derjenige, der das Abwasser an-
liefert. 

 
(3) Mehrere Gebührenschuldner für 

dasselbe Grundstück sind Ge-
samtschuldner. Bei Grundstü-
cken, an denen Wohnungs- oder 
Teileigentum begründet wurde, ist 
Gebührenschuldnerin die Ge-
meinschaft der Wohnungs- bzw. 
Teileigentümer. 

 
(4) Erfolgt die Einleitung ohne konkre-

ten Grundstücksbezug, so ist Ge-
bührenschuldner auch derjenige, 
der die Einleitung vornimmt. 

 
§ 22 Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach 

der Abwassermenge bemessen, 
die auf dem an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen angeschlossenen 
Grundstück anfällt (§ 23 Abs. 1).  

 
(2) Bei Einleitungen nach § 7 Abs. 3 

bemisst sich die Einleitungsge-
bühr nach der eingeleiteten Was-
sermenge. 

 
(3) Für Abwasser, das aus abflusslo-

sen Gruben mit WC-Anschluss 
bzw. abflusslosen Gruben mit Tro-
ckenaborten oder Kleinkläranla-
gen entnommen wird (§ 1 Abs. 2), 
bemisst sich die Abwasserentsor-
gungsgebühr nach der Menge des 
entnommenen Abwassers.  

 
(4) Wird Abwasser, das aus abflusslo-

sen Gruben mit WC-Anschluss 
bzw. abflusslosen Gruben mit Tro-
ckenaborten oder Kleinkläranla-
gen entnommen und zu einer öf-
fentlichen Abwasserbeseitigungs-
anlage gebracht, bemisst sich die 
Abwasserreinigungsgebühr nach 
der Menge des angelieferten Ab-
wassers. 

 
(5) Für Schmutzwasser, das in öffent-

liche Kanäle eingeleitet wird, die 
nicht an ein öffentliches Klärwerk 
angeschlossen sind, bemisst sich 
die Abwassergebühr nach der ent-
sprechend §§ 23 und 24 

ermittelten Abwassermenge. Dies 
gilt auch für Überläufe aus priva-
ten Kleinkläranlagen, die in einen 
in Satz 1 genannten öffentlichen 
Kanal entwässern. 

 
§ 23 Abwassermenge 

 
(1) Im jeweiligen Veranlagungszeit-

raum (§ 27 Abs. 2) gilt im Sinne 
von § 22 Abs. 1 als angefallene 
Jahresabwassermenge 

 
1. bei öffentlicher Wasserversor-

gung, der der Entgeltberech-
nung zugrunde gelegte, Jah-
reswasserverbrauch; 
 

2. bei nicht öffentlicher Trink- und 
Brauchwasserversorgung, die 
dieser entnommene Jahres-
wassermenge und 
 

3. das auf Grundstücken anfal-
lende Niederschlagswasser, 
soweit es als Brauchwasser im 
Haushalt oder im Betrieb ge-
nutzt und in die öffentlichen 
Abwasseranlagen eingeleitet 
wird. 

 
(2) Auf Verlangen des AZV hat der 

Gebührenschuldner bei Einleitun-
gen nach § 7 Abs. 3, bei nichtöf-
fentlicher Wasserversorgung 
(Abs. 1 Nr. 2) oder bei Nutzung 
von Niederschlagswasser als 
Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) ge-
eignete Messeinrichtungen auf 
seine Kosten anzubringen und zu 
unterhalten Der AZV ist berechtigt, 
die Messeinrichtung auf ord-
nungsgemäßen Zustand zu prü-
fen. Die Kosten für den Einbau, 
die Wartung und Unterhaltung der 
Messeinrichtung trägt der Gebüh-
renschuldner. Der AZV prüft den 
Einbau und Austausch des Was-
serzählers und verplombt diesen. 
Der Zähler muss stationär fest an-
gebracht sein; ein Zähler zum An-
schrauben am Außenzapfhahn ist 
nicht zulässig. 

 
(3) Kann die angefallene Wasser-

menge nach Abs. 1 und 2 nicht er-
mittelt werden, weil keine geeigne-
ten Messeinrichtungen vorhanden 
sind, ist der AZV berechtigt, diese 
zu schätzen. In diesen Fällen wird 
der Berechnung für Wohngrund-
stücke eine Mindestwassermenge 

von 32 m³/Einwohner und Jahr zu-
grunde gelegt. Für gewerbliche 
Einrichtungen und Betriebe erfolgt 
die Ermittlung der Mindestwasser-
menge auf Basis der Bemes-
sungsgrundlagen nach DIN 4261 
Teil 2 bzw. der DIN EN 12566 Teil 
2. 

 
(4) Die Menge des aus abflusslosen 

Gruben mit WC-Anschluss ent-
nommenen Fäkalabwassers bzw. 
des aus abflusslosen Gruben mit 
Trockenaborten oder Kleinkläran-
lagen entnommenen Fä-
kalschlamms wird durch Messein-
richtungen an Transportfahrzeu-
gen ermittelt. 

 
§ 24 Absetzungen 

 
(1) Nach § 23 Abs. 1 und 2 ermittelte 

Wassermengen, die nachweislich 
nicht in die öffentlichen Abwasser-
anlagen eingeleitet wurden, wer-
den auf Antrag des Gebühren-
schuldners bei der Bemessung 
der Einleitungsgebühr abgesetzt, 
soweit sie 5 Kubikmeter pro Jahr 
und Grundstücksanschluss über-
steigt. Absetzbar ist nur die Was-
sermenge, die über 5 Kubikmeter 
pro Jahr und Grundstücksan-
schluss liegt. Von der Absetzung 
nach Abs. 1 sind das hauswirt-
schaftlich genutzte Wasser und 
das zur Speisung und zum Betrieb 
von heizungstechnischen Anlagen 
verbrauchte Abwasser ausge-
schlossen.  

 
(2) Der Gebührenschuldner hat den 

Nachweis über die abzugsfähige 
Wassermenge durch geeignete 
Messeinrichtungen zu erbringen. 
Die Kosten für den Einbau, die 
Wartung und Unterhaltung der 
Messeinrichtung trägt der Gebüh-
renschuldner. Der AZV prüft den 
Einbau sowie Austausch eines 
Wasserzählers und verplombt die-
sen. Der Zähler muss stationär 
fest angebracht sein; ein Zähler 
zum Anschrauben an den Außen-
zapfhahn ist nicht zulässig. 
 
Es muss gewährleistet sein, dass 
über diesen Wasserzähler nur 
Frischwassermengen entnommen 
werden, die nicht in die öffentliche 
Kanalisation eingeleitet werden. 
Den Einbau der Messeinrichtung, 
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den Standort, die Zählernummer 
sowie den Zählerstand am Tage 
des Einbaus hat der Gebühren-
schuldner dem AZV unverzüglich 
mittels eines Formulars anzuzei-
gen und vom Installationsunter-
nehmen gegenzeichnen zu las-
sen. 

 
(3) Wird bei sonstigen Betrieben (z.B. 

Fleischereien, Bäckereien, Wä-
schereien, Tankstellen u.ä.) sowie 
öffentlichen Einrichtungen (z.B. 
Freibädern) die absetzbare Was-
sermenge nicht durch Messung 
festgestellt, werden die nicht ein-
geleiteten Wassermengen pau-
schal ermittelt. Die pauschale Er-
mittlung erfolgt entsprechend den 
jeweils gültigen diesbezüglichen 
Vereinbarungen zwischen den je-
weiligen Interessenvertretungen 
(Innungen, Berufsverbände) und 
den Dachverbänden der öffentli-
chen Abwasserentsorgungswirt-
schaft. 

 Fehlen solche Vereinbarungen, 
kann der AZV auf Kosten des An-
tragstellers ggf. ein Gutachten ver-
langen. 

 
(4) Für landwirtschaftliche Betriebe 

soll der Nachweis durch Messun-
gen eines besonderen Wasser-
zählers erbracht werden. Dabei 
muss gewährleistet sein, dass 
über diesen Wasserzähler nur sol-
che Frischwassermengen ent-
nommen werden können, die in 
der Landwirtschaft verwendet wer-
den und deren Einleitung als Ab-
wasser nach § 6, insbesondere 
Abs. 2 Nr. 3 ausgeschlossen ist.  

 
(5) Wird bei landwirtschaftlichen Be-

trieben die abzusetzende Wasser-
menge nicht durch Messungen 
nach Abs. 2 festgestellt, werden 
die nicht eingeleiteten Wasser-
mengen pauschal ermittelt. Dabei 
gilt als nicht eingeleitete Wasser-
menge im Sinne von Abs. 1: 
 
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rin-
dern, Schafen, Ziegen und 
Schweinen 15 Kubikmeter/ Jahr 
und 
2. je Vieheinheit Geflügel 5 Kubik-
meter/ Jahr. 
 
Der Umrechnungsschlüssel für 
Tierbestände in Vieheinheiten 

gem. § 51 des Bewertungsgeset-
zes in der jeweils geltenden Fas-
sung ist entsprechend anzuwen-
den. Für den Viehbestand ist der 
Stichtag maßgebend, nach dem 
sich die Erhebung der Tierseu-
chenbeiträge für das laufende 
Jahr richtet. Diese pauschal ermit-
telte, nicht eingeleitete Wasser-
menge wird von der gesamten 
verbrauchten Wassermenge im 
Sinne von § 23 Abs. 1 abgesetzt. 
Die danach verbleibende Wasser-
menge muss für jede für das Be-
triebsanwesen einwohnermelde-
rechtlich erfasste Person, die sich 
dort während des Veranlagungs-
zeitraums nicht nur vorüberge-
hend aufgehalten hat, mindestens 
32 Kubikmeter/Jahr betragen. 
Wird dieser Wert nicht erreicht, ist 
die Absetzung entsprechend zu 
verringern.  
 

(6) Anträge auf Absetzung nicht ein-
geleiteter Wassermengen sind 
schriftlich bis zum Ablauf eines 
Monats nach Bekanntgabe des 
Jahresgebührenbescheides für 
das gesamte abgelaufene Kalen-
der- bzw. Veranlagungsjahr zu 
stellen zu stellen. Mit dem Antrag 
sind die erforderlichen Nachweise 
vorzulegen und die beantragte ab-
zusetzende nicht eingeleitete 
Wassermengen zu beziffern. Die 
Ablesung der Messeinrichtung er-
folgt durch den Gebührenschuld-
ner. Der AZV behält sich eine ei-
gene Nachprüfung vor und ist be-
fugt, die Messeinrichtung und die 
Messergebnisse ohne Ankündi-
gung zu kontrollieren. 

 
§ 25 Höhe der Abwassergebühren 

 
1. Die Einleitungsgebühr für Abwas-

ser, das in öffentliche Kanäle ein-
geleitet und durch ein Klärwerk 
gereinigt wird, beträgt für die 

  
1.1 Einrichtung 1 ohne gezahltem Ab-

wasseranschlussbeitrag: 3,39 EUR  
je Kubikmeter Abwasser 

 
1.2 Einrichtung 1 mit gezahltem Ab-

wasseranschlussbeitrag:3,18 EUR  
je Kubikmeter Abwasser 

 
2. Die Einleitungsgebühr für Abwas-

ser, das in öffentliche Kanäle ein-
geleitet wird, die nicht an ein 

öffentliches Klärwerk angeschlos-
sen sind, beträgt für die  Einrich-
tung 1                         1,56 EUR  

je Kubikmeter Abwasser 
 
3. Die Abwasserentsorgungsgebühr 

für Abwasser (Fäkalabwasser), 
das aus abflusslosen Gruben mit 
WC-Anschluss entnommen, ab-
gefahren und gereinigt wird, be-
trägt für die Einrichtung 2 

24,69 EUR  
je Kubikmeter Abwasser 

 
4. Die Abwasserentsorgungsgebühr 

für Abwasser (Fäkalschlamm), 
das aus abflusslosen Gruben mit 
Trockenaborten oder Kleinkläran-
lagen entnommen, abgefahren 
und gereinigt wird, beträgt für die 
Einrichtung 2              39,89 EUR  

je Kubikmeter Abwasser 
 

§ 26 Grundgebühr 
 
(1)  Neben der Einleitungsgebühr 

nach § 22 Abs. 1 und 5 wird eine 
Grundgebühr für die Teilleistung 
zentrale Abwasserbeseitigung er-
hoben. Die Grundgebühr wird ge-
staffelt nach der Anzahl der auf ei-
nem Grundstück befindlichen 
Wohnungseinheiten (WE) erho-
ben. Sie beträgt: 
 
1. bei Anschluss des Grundstücks 
an öffentliche Kanäle und Reini-
gung des Abwassers durch ein 
Klärwerk: 
 
1.1 für die Einrichtung 1: 
je 1 WE           9,00 EUR/Monat 
jede weitere WE  9,00 EUR/Monat 

 
2. bei Anschluss des Grundstücks 
an öffentliche Kanäle, die nicht an 
ein Klärwerk angeschlossen sind: 
 
2.1 für die Einrichtung 1: 
je 1 WE                3,00 EUR/Monat 
jede weitere WE 3,00 EUR/Monat 
 

(2)  Als Wohnungseinheit gelten zum 
dauerhaften Aufenthalt von Men-
schen bestimmte oder genutzte 
Räume, die entweder nach ihrer 
Anordnung (mit Wohnungsab-
schlusstür) oder falls eine Woh-
nungsabschlusstür fehlt, nach ih-
rem tatsächlichen Gebrauch zu-
sammen genutzt werden können. 
Zur Mindestausstattung gehören 
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Koch- und Waschgelegenheiten 
sowie wenigstens die Mitbenut-
zungsmöglichkeit einer Etagen- 
oder Außentoilette bzw. von sani-
tären Anlagen. Die Größe der 
Räume ist im Übrigen nicht von 
Bedeutung. 

 
(3)  Wird die Abwasserleitung wegen 

Störungen im Betrieb, betriebsnot-
wendiger Arbeiten oder aus ähnli-
chen, nicht vom Gebührenschuld-
ner zu vertretenden Gründen län-
ger als einen Monat unterbrochen, 
so wird für die Zeit der Unterbre-
chung (abgerundet auf volle Mo-
nate) keine Grundgebühr berech-
net. 

 
(4) Auf einem Grundstück, auf wel-

chem das Abwasser überwiegend 
durch Industrie, Gewerbe, Land-
wirtschaft, öffentliche Einrichtun-
gen oder vergleichbaren Nutzun-
gen anfällt oder bei sonstigen Fäl-
len, denen keine Wohnungsein-
heiten zuordenbar sind, wird die 
Grundgebühr nach der Jahres-
menge des Abwassers in Kubik-
meter pro Jahr (m3/a) wie folgt ge-
staffelt: 

 
1.  bei Anschluss des Grundstücks 

an öffentliche Kanäle und Reini-
gung des Abwassers durch ein 
Klärwerk: 
1.1 Jahresabwassermenge 
für die Einrichtung 1: 
0 bis 50 m³/a 9,00 €/Monat 

 entspricht 1 WE 
 
51 bis 100 m³/a 18,00 €/Monat                

entspricht 2 WE 
 
101 bis 150 m³/a 27,00 €/Mo-
nat                entspricht 3 WE 
 
151 bis 200 m³/a 36,00 €/Mo-
nat                entspricht 4 WE 
für jede weitere 50m³/a zusätz-
lich 9,00 €/Monat 

 
2. bei Anschluss des Grundstücks 

an öffentliche Kanäle, die nicht 
an ein Klärwerk angeschlossen 
sind: 
2.1 Jahresabwassermenge 
für die Einrichtung 1: 
 0 bis 50 m³/a     3,00 €/Monat  

entspricht 1 WE 
 

51 bis 100 m³/a  6,00€/Monat 
entspricht 2 WE 

 
101 bis 150 m³/a   9,00 €/Monat                

entspricht 3 WE 
 

151 bis 200 m³/a 12,00 €/Monat                
entspricht 4 WE 

für jede weitere 50m³/a zusätzlich 
3,00 €/Monat 

 
Maßgeblich ist die Gesamtab-
wassermenge des Vorjahres. 
Fehlt eine Vorjahresabrechnung 
oder bezieht sich diese nicht auf 
ein volles Kalenderjahr, wird die 
Abwassermenge geschätzt. 

 
(5) Die Grundgebühren nach Absatz 1 

und 4 werden auch dann erhoben, 
sofern auf dem Grundstück eine 
Wohn- oder Gewerbenutzung 
nicht stattfindet und kein Trinkwas-
serverbrauch zu verzeichnen ist 
(Leerstand). Liegt bei einem, an 
den öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstück 
nachweislich eine zeitweilige Ab-
sperrung des Trinkwasseran-
schlusses vor, kann beim Zweck-
verband für den Zeitraum der Still-
legung der Trinkwasserversorgung 
ein Antrag auf Senkung der Grund-
gebühr gestellt werden. Der Antrag 
ist schriftlich einzureichen.  
Soweit der Trinkwasseranschluss 
nach Satz 2 stillgelegt ist, wird für 
das Grundstück eine Grundgebühr 
von 1 WE gemäß den Abs. 1 bzw. 
Abs. 4 vom Zeitraum der Antrag-
stellung bis zur Wiederinbetrieb-
nahme der Trinkwasseranlage er-
hoben. Eine rückwirkende Bewilli-
gung ist ausgeschlossen. Über die 
Wiederinbetriebnahme des Trink-
wasseranschlusses hat der Grund-
stückeigentümer den Zweckver-
band umgehend zu unterrichten. 

 
(6) Von einer überwiegenden Nut-

zung für gewerbliche bzw. indust-
rielle oder landwirtschaftliche 
Zwecke wird ausgegangen, wenn 
der am Trinkwasserzähler ermit-
telte Jahrestrinkwasserverbrauch 
in m³ größer ist als das Hundert-
fache der Summe aus der Anzahl 
der sich im Objekt befindlichen 
Wohnungs- und Gewerbeeinhei-
ten. 

 Der Gebührenschuldner ist be-
rechtigt, durch separate Messung 

des Trinkwasserverbrauchs der  
im Objekt befindlichen Wohn- und 
Gewerbeeinheiten mit Messein-
richtungen, die den eichrechtli-
chen Bestimmungen entspre-
chen, eine getrennte Gebühren-
abrechnung von Wohn- und Ge-
werbeeinheiten zu verlangen. 

 Der entsprechende Antrag ist vor 
Beginn des Abrechnungszeit-
raums schriftlich beim AZV zu 
stellen. 

 
 

V. TEIL – GEBÜHRENSCHULD 
 

§ 27 Entstehung und Fälligkeit der 
Gebührenschuld, Veranlagungs-

zeitraum 
 
(1) Die Pflicht, Gebühren zu entrich-

ten, entsteht jeweils zu Beginn des 
Kalenderjahres, frühestens jedoch 
mit der Inanspruchnahme einer öf-
fentlichen Abwasseranlage, bzw. 
mit der Inbetriebnahme der priva-
ten Grundstücksentwässerungs-
anlagen oder dem Beginn der tat-
sächlichen Nutzung. 

 Für Grundstücke, die perspekti-
visch einen leitungsgebundenen 
Anschluss erhalten, erfolgt die 
Einstufung gemäß § 25 Nr. 1.1 
bzw. Nr. 1.2 grundstückskonkret je 
nachdem, ob ein Abwasseran-
schlussbeitrag gezahlt wurde oder 
nicht. 

 
(2) Die Gebührenschuld entsteht  
 

1. in den Fällen des § 25 Nr. 1 
und 2 sowie des § 26 jeweils 
zum Ende eines Kalenderjah-
res für das jeweilige Kalender-
jahr (Veranlagungszeitraum) 
und 

2. in den Fällen des § 22 Abs. 4 
sowie § 25 Nr. 3 bis 4 mit der 
Erbringung der Leistung bzw. 
Anlieferung des Abwassers. 

 
(3) Die Abwassergebühren nach Abs. 

2 Nr. 1 sind zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides zur Zahlung fällig. In den 
Fällen des Abs. 2 Nr. 2 wird die 
Gebühr mit der Anforderung fällig. 

 
§ 28 Vorauszahlungen 

 
(1) Der AZV erhebt auf die voraus-

sichtliche Gebührenschuld nach § 
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27 Abs. 2 Nr. 1 monatliche Voraus-
zahlungen. Höhe und Fälligkeit 
der Vorauszahlungen werden mit 
dem letzten Gebührenbescheid 
festgesetzt. Der Vorauszahlung ist 
jeweils ein Zwölftel der Abwasser-
menge des Vorjahres und die 
Grundgebühr für einen Monat 
nach Maßgabe des Vorjahres zu-
grunde zu legen. Fehlt eine Vor-
jahresabrechnung oder bezieht 
sich diese nicht auf ein volles Ka-
lenderjahr, wird die voraussichtli-
che Abwassermenge geschätzt. 

 
(2) Änderungen an der Höhe und An-

zahl der Vorauszahlungen sind in 
Einzelfällen auf Antrag des Ge-
bührenschuldners möglich, wenn 
sachliche oder persönliche 
Gründe dies rechtfertigen. 

 
 

VI. TEIL – ANZEIGEPFLICHTEN, 
ANORDNUNGSBEFUGNIS, HAF-
TUNG, ORDUNGSWIDRIGKEITEN 

 
§ 29 Anzeigepflichten 

 
(1) Binnen eines Monats haben der 

Grundstückseigentümer, der Erb-
bauberechtigte und der sonst 
dinglich zur baulichen Nutzung 
Berechtigte dem AZV anzuzeigen: 

 
1. den Erwerb oder die Veräuße-

rung eines an die öffentlichen 
Abwasseranlagen angeschlos-
senen Grundstücks; 

 
2. die bei In-Kraft-Treten dieser 

Satzung vorhandenen abfluss-
losen Gruben mit WC-An-
schluss bzw. abflusslosen Gru-
ben mit Trockenaborten und 
Kleinkläranlagen, soweit dies 
noch nicht geschehen ist. 

 
Eine Grundstücksübertragung ist 
vom Erwerber und vom Veräuße-
rer anzuzeigen. 
 

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf 
des Veranlagungszeitraums hat 
der Gebührenpflichtige dem AZV 
anzuzeigen: 
 

1. die Menge des Wasserver-
brauchs aus einer nichtöffent-
lichen Wasserversorgungsan-
lage (§ 23 Abs. 1 Nr. 2), 

2. die Menge der Einleitungen 
aufgrund besonderer Geneh-
migungen (§ 7 Abs. 3), 
 

3. das auf dem Grundstück ge-
sammelte und als Brauchwas-
ser verwendete Niederschlags-
wasser (§ 23 Abs. 1 Nr. 3) und 
 

4. den Einbau von Messeinrich-
tungen gemäß § 23 Abs. 2 und 
§ 24 Abs. 2. 

 
(3) Unverzüglich haben der Grund-

stückseigentümer und die sonst 
zur Nutzung eines Grundstücks 
oder einer Wohnung berechtigten 
Personen dem AZV mitzuteilen: 

 
1. Änderungen der Beschaffen-

heit, der Menge und des zeitli-
chen Anfalls des Abwassers; 
 

2. wenn gefährliche oder schäd-
liche Stoffe in die öffentlichen 
Abwasseranlagen gelangen 
oder damit zu rechnen ist; 
 

3. den Entleerungsbedarf der 
abflusslosen Gruben mit WC-
Anschluss bzw. abflusslosen 
Gruben mit Trockenaborten 
und Kleinkläranlagen gemäß 
§ 19 Abs. 3 und 
 

4. Erweiterungen oder Änderun-
gen der Nutzung des Grund-
stücks, soweit sich dadurch 
die Größen für die Gebühren-
bemessung, insbesondere der 
Grundgebühren, ändern. 

 
(4) Wird eine private Grundstücksent-

wässerungsanlage, auch nur vor-
übergehend, außer Betrieb ge-
setzt, hat der Grundstückseigentü-
mer oder der nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichtete diese Absicht so frühzei-
tig mitzuteilen, dass der An-
schlusskanal rechtzeitig ver-
schlossen oder beseitigt werden 
kann. 

 
§ 30 Haftung des AZV 

 
(1) Werden die öffentlichen Abwas-

seranlagen durch Betriebsstörun-
gen, die der AZV nicht zu vertreten 
hat, vorübergehend ganz oder teil-
weise außer Betrieb gesetzt oder 
treten Mängel oder Schäden auf, 
die durch Rückstau infolge von 

Naturereignissen wie Hochwas-
ser, Starkregen oder Schnee-
schmelze oder durch Hemmungen 
im Abwasserablauf verursacht 
sind, so erwächst daraus kein An-
spruch auf Schadenersatz. Ein 
Anspruch auf Ermäßigung oder 
auf Erlass von Gebühren entsteht 
in keinem Fall. 

 
(2) Die Verpflichtung des Grundstück-

seigentümers zur Sicherung ge-
gen Rückstau (§ 17) bleibt unbe-
rührt. 

 
(3) Im Übrigen haftet der AZV nur für 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 
 
(4) Eine Haftung nach den Vorschrif-

ten des Haftpflichtgesetzes bzw. 
des Gesetzes über die Vermei-
dung und Sanierung von Umwelt-
schäden (Umweltschadensge-
setz) bleibt unberührt. 

 
§ 31 Anordnungsbefugnis, Haftung 

der Benutzer 
 
(1) Der AZV kann nach pflichtgemä-

ßem Ermessen die notwendigen 
Maßnahmen im Einzelfall anord-
nen, um rechtswidrige Zustände 
zu beseitigen, die unter Verstoß 
gegen Bestimmungen dieser Sat-
zung herbeigeführt worden oder 
entstanden sind. Der AZV kann 
insbesondere Maßnahmen anord-
nen, um drohende Beeinträchti-
gungen öffentlicher Abwasseran-
lagen zu verhindern und um deren 
Funktionsfähigkeit aufrecht zu er-
halten. Dies gilt ebenso für Maß-
nahmen, um eingetretene Beein-
trächtigungen zu minimieren und 
zu beenden, sowie um die Funkti-
onsfähigkeit der Abwasseranlagen 
wiederherzustellen. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer und 

die sonstigen Benutzer haften für 
schuldhaft verursachte Schäden, 
die infolge einer unsachgemäßen 
oder den Bestimmungen dieser 
Satzung widersprechenden Be-
nutzung oder infolge eines man-
gelhaften Zustandes der privaten 
Grundstücksentwässerungsanla-
gen entstehen. Sie haben den 
AZV von Ersatzansprüchen Dritter 
freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht wer-
den. Gehen derartige Schäden auf 
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mehrere private Grundstücksent-
wässerungsanlagen zurück, so 
haften deren Eigentümer oder Be-
nutzer als Gesamtschuldner. 

 
§ 32 Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 

124 Abs. 1 SächsGemO handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Abs. 1 das Ab-

wasser nicht dem AZV über-
lässt; 

2. entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 von 
der Einleitung ausgeschlos-
sene Abwässer oder Stoffe in 
die öffentlichen Abwasseran-
lagen einleitet oder die vorge-
schriebenen Grenzwerte für 
einleitbares Abwasser nicht 
einhält; 

3. entgegen § 7 Abs. 1 Abwasser 
ohne Behandlung, Drosselung 
oder Speicherung in öffentli-
che Abwasseranlagen einlei-
tet; 

4. entgegen einer auf Grundlage 
von § 7 Abs. 2 Satz 1 und Satz 
2 erlassenen Regelung Ab-
wasser einleitet; 

5. entgegen § 7 Abs. 3 sonstiges 
Wasser oder Abwasser, das 
der Beseitigungspflicht nicht 
unterliegt, ohne besondere 
Genehmigung des AZV in öf-
fentliche Abwasseranlagen 
einleitet; 

6. entgegen § 12 Abs. 1 einen 
vorläufigen oder vorüberge-
henden Anschluss nicht vom 
AZV herstellen lässt; 

7. entgegen § 13 Abs. 1 einen 
Anschluss an die öffentlichen 
Abwasseranlagen ohne 
schriftliche Genehmigung des 
AZV herstellt, benutzt oder än-
dert; 

8. die private Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht nach 
den Vorschriften des § 14 und 
§ 15 Abs. 3 herstellt; 

9. die Verbindung der privaten 
Grundstücksentwässerungs-
anlage mit der öffentlichen Ab-
wasseranlage nicht nach § 15 
Abs. 3 Satz 1 im Einverneh-
men mit dem AZV herstellt; 

10. entgegen § 16 Abs. 1 die not-
wendige Entleerung und Rei-
nigung der Abscheider nicht 
rechtzeitig vornimmt; 

11. entgegen § 16 Abs. 3 Zerklei-
nerungsgeräte oder ähnliche 
Geräte an eine private Grund-
stücksentwässerungsanlage 
anschließt; 

12. entgegen § 18 Abs. 1 die pri-
vate Grundstücksentwässe-
rungsanlage vor Abnahme in 
Betrieb nimmt; 

13. entgegen § 29 seinen Anzei-
gepflichten gegenüber dem 
AZV nicht, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig nach-
kommt und 

14. entgegen § 26 Abs. 5 die Wie-
derinbetriebnahme der Trink-
wasserversorgung nicht an-
zeigt. 

 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 6 

Abs. 2 Nr. 2 SächsKAG handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig 
seinen Anzeigepflichten nach § 29 
nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt oder ent-
gegen § 24 Abs. 2 abgesetzte 
Wassermengen dennoch in die öf-
fentliche Kanalisation einleitet. 

 
(3) Die Vorschriften des Sächsischen 

Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes (SächsVwVG) bleiben unbe-
rührt. 

 
 

VII. TEIL – ÜBERGANGS- UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
§ 33 Unklare Rechtsverhältnisse 

 
Bei Grundstücken, die im Grundbuch 
noch als Eigentum des Volkes einge-
tragen sind, tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers nach den 
Vorschriften dieser Satzung der Verfü-
gungsberechtigte im Sinne von § 8 
Abs. 1 des Gesetzes über die Feststel-
lung der Zuordnung von ehemals 
volkseigenem Vermögen (Vermögens-
zuordnungsgesetz – VZOG) in der je-
weils geltenden Fassung. 

 
§ 34 In-Kraft-Treten 

 
(1) Soweit Abgabenansprüche nach 

dem bisherigen Satzungsrecht auf 
Grund des SächsKAG bereits ent-
standen sind, gelten anstelle die-
ser Satzung, die Satzungsbestim-
mungen, die im Zeitpunkt des Ent-
stehens der Abgabenschuld ge-
golten haben. 

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 
in Kraft.  

 
(3)  Gleichzeitig treten die  

• Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung des Ab-
wasserzweckverbandes 
„Oberes Zschopau- und 
Sehmatal” vom 08.11.2023 
und die 

• 1. Satzung vom 17.04.2024 
zur Änderung der Satzung 
über die öffentliche Abwasser-
beseitigung des Abwas-
serzweckverbandes „Oberes 
Zschopau- und Sehmatal” 
vom 08.11.2023, außer Kraft. 

  
 
Thermalbad Wiesenbad/ OT 
Schönfeld, den 12.11.2025 
 

 
 
Martin 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
Hinweis: 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) gelten Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- bzw. 
Formvorschriften der SächsGemO zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn: 

1. die Ausfertigung der Satzung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt 
ist, 

2. Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzungen, die Ge-
nehmigung oder Bekanntma-
chung der Satzung verletzt 
worden sind, 

3. der Verbandsvorsitzende dem 
Beschluss nach § 56 Abs. 3 
Satz 2 des Sächsischen Ge-
setzes über kommunale Zu-
sammenarbeit (Sächs-
KomZG) in Verbindung mit § 
21 Abs. 3 Satz 2 Sächs-
KomZG in Verbindung mit § 
52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat, 
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4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 SächsGemO genann-
ten Frist  
a) die Rechtsaufsichtsbehörde 

den Beschluss bean-
standet hat oder 

b) die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschrift 
gegenüber dem Zweckver-
band unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht 
worden ist. 

 
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 
4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
 
Thermalbad Wiesenbad/ OT 
Schönfeld, den 12.11.2025 
 

 
 
Martin 
Verbandsvorsitzender 
 

Impressum 
Herausgeber: Abwasserzweckverband „Oberes Zschopau- und Sehmatal“ 
Verantwortlich für den Inhalt: Abwasserzweckverband „Oberes Zschopau- und Sehmatal“ 
 Verbandsvorsitzender Herr Sebastian Martin 
Ausgabe: bei Bedarf 


